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 Veröffentlicht am 28.01.1992

Norm

ASVG §99

Rechtssatz

Den Versicherungsträger tri/t die objektive Beweislast dafür, dass eine rechtlich relevante Besserung des bei

Gewährung der Leistung bestandenen Zustandes eingetreten ist. Ist dies erwiesen, so tri/t den Leistungswerber die

objektive Beweislast dafür, dass ungeachtet der eingetretenen Besserung, etwa bedingt durch zwischenzeitig neu

eingetretene Leidenszustände oder aus anderen Gründen (etwa mit Rücksicht auf den Bestand eines in

Zuerkennungsverfahren nicht geprüften Berufsschutzes) die Voraussetzungen für den Anspruch nach wie vor

bestehen.

Entscheidungstexte

10 ObS 349/91
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10 ObS 88/92
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Auch

10 ObS 297/92
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nur: Den Versicherungsträger trifft die objektive Beweislast dafür, dass eine rechtlich relevante Besserung des bei
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Gewährung der Leistung bestandenen Zustandes eingetreten ist. (T1); Veröff: SZ 2006/31
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Auch; Beisatz: Die Beweislast für das Vorliegen eines Entziehungsgrundes trifft den Versicherungsträger. (T2)
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